
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1958/2/25 5Os499/57
(5Os500/57), 2Ob333/62

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.02.1958

Norm

StVO §66 Abs2 Z3

Rechtssatz

Die vordere Beleuchtung eines Fahrrades dient nicht dazu, das Fahrrad auf einer geraden Straße für einen von hinten

kommenden Verkehrsteilnehmer zu kennzeichnen.

Entscheidungstexte

5 Os 499/57
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